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Spielbetrieb Saison 2014 / 2015 
 
Da in den 3. Ligen der Männer und Frauen noch nicht alle Entscheidungen gefallen sind und da es dort auch zu 
Relegationsspielen mit Auswirkungen auf den Spielbetrieb im Handballverband Westfalen kommen kann, wer-
den die nachfolgenden vorsorglichen Relegationsspiele angesetzt: 
 

Frauen  
 

Landesligen im Bezirk Nord 
Aus den beiden Landesligen wird es voraussichtlich fünf Absteiger geben. Daher werden die Relegationsspiele 
wie folgt angesetzt: 
02./03.05.2015 Drittletzter LL 2  -  Drittletzter LL 1 
09./10.05.2015  Drittletzter LL 1  -  Drittletzter LL 2 
 

Bezirksligen im Bezirk Nord 
Aus den drei Bezirksligen werden acht Mannschaften in die Kreise absteigen. Das sind zunächst die sechs Ta-
bellenletzten und –vorletzten. Die verbleibenden beiden Absteiger werden in einer Relegation der drei Tabel-

lendrittletzten ermittelt. 

02./03.05.2015   Drittletzter BZL 2  -  Drittletzter BZL 1 
09./10.05.2015 Drittletzter BZL 1  -  Drittletzter BZL 3 
16./17.05.2015   Drittletzter BZL 3  -  Drittletzter BZL 2 
 
 

Landesliga Staffel 3 (Bezirk Süd) 

In der Landeliga Staffel 3 stehen zurzeit der Hammer SC 2008 und SV Eintracht Dolberg punkt- und torgleich 
auf dem Aufstiegsplatz. Wenn der Tabellenstand nach Abschluss der Meisterschaftsspiele so bleibt, wird fol-
gende Relegation angesetzt: 
 

02./03.05.2015    SV Eintracht Dolberg  -  Hammer SC 
09./10.05.2015    Hammer SC  -  SV Eintracht Dolberg 
 
Bezirksligen im Bezirk Süd 
 

Aufstieg: 
Aus den drei Bezirksligen steigen voraussichtlich vier Mannschaften in die Landesligen auf. Neben den drei 
Meistern, die direkt aufsteigen, wird zwischen den drei Tabellenzweiten der vierte Aufsteiger ermittelt. 
02./03.05.2015    Zweiter BZL 4  -  Zweiten BZL 5 

09./10.05.2015 Zweiter BZL 5  -  Zweiten BZL 6 

16./17.05.2015 Zweiter BZL 6  -  Zweiten BZL 4 
 

Abstieg: 

Aus den drei Bezirksligen werden sechs Mannschaften in die Kreise absteigen. Das sind zunächst die drei Ta-
bellenletzten, dazu kommen zwei zurückgezogene Mannschaften. Der sechste Absteiger wird in einer Relegati-
on der drei Tabellenvorletzten ermittelt. 
02./03.05.2015   Waltroper HV (BZL 5)  -  Vorletzten BZL 6 
09./10.05.2015    Vorletzter BZL 4  -  Waltroper HV (BZL 5) 
16./17.05.2015 Vorletzter BZL 6  -  Vorletzten BZL 4 
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Männer 
 

Verbandsliga 
In den Verbandsligen kann es zu fünf Absteigern kommen. Neben den beiden Tabellenletzten Mannschaften je 

Staffel wird für der fehlende Absteiger in einer Relegation der Drittletzten ausgespielt. 
16./17.05.2015   Drittletzter VL 2  -  Drittletzter VL 1 
23./24.05.2015  Drittletzter VL 1  -  Drittletzter VL 2 (Pfingsten) 
 
 

Bezirksliga Bezirk Nord 
 

Aufstieg: 
Aus den drei Bezirksligen steigen eventuell vier Mannschaften in die Landesligen auf. Neben den drei Meistern, 
die direkt aufsteigen, wird zwischen den drei Tabellenzweiten ein weiterer möglicher Aufsteiger ermittelt. 
16./17.05.2015  BZL 2 - BZL 1 
20.05.2015    BZL 1 - BZL 3 
23./23.05.2015  BZL 3 - BZL 2 
 

Abstieg: 
Aus den drei Bezirksligen werden sechs oder sieben Mannschaften in die Kreise absteigen. Das sind zunächst 
die sechs Tabellenletzten und –vorletzten. Der verbleibende Absteiger wird in einer Relegation der drei Tabel-

lendrittletzten ermittelt. 
16./17.05.2015  BZL 2 - BZL 1 

20.05.2015    BZL 1 - BZL 3 
23./23.05.2015  BZL 3 - BZL 2 
 
 

Bezirksliga Bezirk Süd 

Die jeweils Tabellenzweiten der Bezirksklassen Süd spielen einen möglichen zusätzlichen Aufsteiger zur Lan-
desliga aus. Gibt es einen dritten Absteiger aus der Verbandsliga in die Landesliga entfällt die Relegation. In 
diesem Fall wird es zu einem zusätzlichen Abstieg aus den Bezirksligen kommen, an denen der jeweilige Ta-
bellendrittletzte der drei Bezirksklassen teilnehmen muss. Spieltermine sind der 16/17.05, 20.5. und der 
23/24.05.2015. Die Spiele dürfen im o.a. Zeitfenster angesetzt werden. Der Spielplan ist im SIS veröffentlicht 
und bindend. 

 
Ergänzung der Durchführungsbestimmungen des HV Westfalen, veröffentlicht im WH Nr. 26 vom 
11. Juli 2014, für die oben genannten Entscheidungsspiele 
 

1. Spieltermine  
Die oben genannten Spieltermine wurden im WH 03 vom 24. Januar 2014 veröffentlicht. Die Spiele dürfen im 
oben angegebenen Zeitfenster angesetzt werden. Die Hallen und Termine geben die Vereine ins SIS ein.  
 

2. Spielplan  
Gespielt wird in einer einfachen Runde Jeder gegen Jeden. Der Spielplan ist im SIS veröffentlicht und bindend. 
Jede Mannschaft erhält einmal Heimrecht, es sei denn, die Entscheidung wird in einem Entscheidungsturnier 
herbeigeführt. Abweichungen vom vorgesehenen Spieltag sind nur im gegenseitigen Einvernehmen aller Betei-
ligter möglich. Aufgrund möglicher Relegationen in den höheren Ligen kann es notwendig werden, die Relega-
tionsspiele aus Termingründen vorsorglich auszutragen. 
 

3. Spielwertung 
Die Wertung erfolgt bei zwei teilnehmenden Mannschaften gem. § 44 Abs. 1 SpO und bei mehr als zwei teil-

nehmenden Mannschaften gem. § 44 Abs. 2 SpO.  
 

4. Spielleitende Stelle, Schiedsrichter, amtliche Aufsichten sowie Zeitnehmer/Sekretäre 
Folgende Personen werden als spielleitende Stellen für diese Entscheidungsspiele benannt: 

 Verbandsliga Frauen – Paula Beimesche 

 Verbandsliga Männer - Andreas Tiemann 

 Landesliga und Bezirksliga Männer im Bezirk Nord – Friedhelm Krietemeyer 

 Landesliga und Bezirksliga Frauen im Bezirk Nord – Rita Klöpper 

 Landesliga und Bezirksliga Männer im Bezirk Süd – Hilmar Schöler 

 Landesliga und Bezirksliga Frauen im Bezirk Süd – Heidrun Redell 
 

Die Schiedsrichter werden vom zuständigen SR-Wart des HV Westfalen bzw. der Bezirke Nord und Süd ange-
setzt. Die Ansetzung erfolgt im SIS. Wegen der knappen Termine informieren die Heimvereine zusätzlich die 
angesetzten Schiedsrichter. Den Sekretär stellt der Gastverein, den Zeitnehmer der Heimverein. 
 

Zu den Entscheidungsspielen in den Verbandsligen der Frauen sowie den Landes- und Bezirksligen der Männer 
und Frauen können gem. § 80 SpO Spielaufsichten von der spielleitenden Stelle angesetzt werden. Zu den 
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Entscheidungsspielen bei den Verbandsligen der Männer wird eine Spielaufsicht gem. § 80 SpO angesetzt. Für 
eine Spielaufsicht werden 25,- EUR zzgl. 0,30 EUR Fahrtkosten je Kilometer als Kostenentschädigung festge-
setzt. Bei Wochentagsspielen erhöht sich die Entschädigung um 10,- EUR. Die Aufteilung ist unter 5. zu ent-
nehmen.   
 

5. Kosten 
Der Heimverein zahlt die Schiedsrichter sowie die ggf. angesetzten amtlichen Aufsichten bei allen Entschei-

dungsrunden. Ausnahme ist ein evtl. notwendiges Turnier. Bei einem Turnier übernimmt der Ausrichter 40% 
der Kosten und die anderen beteiligten Vereine teilen sich die restlichen Kosten zu gleichen Teilen. Hier haben 
die beteiligten Vereine die notwendigen Barmittel zum Turnier mitzubringen. 
 

6. Sonstiges 
Für alle weiteren, hier nicht explizit aufgeführten Bestimmungen wie z.B. Einsprüche, Technische Bespre-
chung, Versand der Spielberichtsbögen, etc. gelten die Regelungen, wie sie im WH Nr. 24 vom 11.07.2014 
veröffentlicht worden sind. 

Beimesche/Tiemann 
Redell/Schöler 

Klöpper/Krietemeyer 

Spielgemeinschaftsleiter: 
Thorsten Krebs,  

Heinrich-Heine-Str. 9,  
59427 Unna, 

Telefon: (p) 02303/773166, ( 
d): 02378/91880,  
Mobil: 0173/3174218,  
E-Mail:  
thorsten.krebs@webkrebse.de 
 

Jugendwart: 
Jens Kompernass,  
Bismarckstr. 25 a,  
59427 Unna, 

Telefon: (p) 02303/953757,  
Mobil: 0177/8899659 
E-Mail: jensk@versanet.de 
 

Hinweis: Bitte daran denken, 
die Spielausweise zu erneuern! 

Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-
stelle zurückzugeben. 

Neuhaus/Jahnke/Hubeny 

 
Kreis Industrie ( 8 ) 
 

Auflösung einer HSG 
 

Die Handballspielgemeinschaft 
(HSG) Gelsenkirchen (108024) 

wird mit Abschluss der Spielsai-
son 2014/2015 aufgelöst. Die 
beteiligten Stammvereine, DJK 
Rotthausen (108078) und DJK 
SW Gelsenkirchen (108054) 
übernehmen wieder eigenständig 

ihren Spielbetrieb. 
 

Hinweis: Bitte daran denken, 
die Spielausweise zu erneuern! 

Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-
stelle zurückzugeben. 

Neuhaus/Jahnke/Strunk 
 

Zulassung (Kreiswechsel) 
zum Spielbetrieb 
 

Der TV Dülmen (108034) 
spielt ab der Saison 2015/2016 
in Absprache mit den Kreisen 
EUREGIO-Münsterland und In-

dustrie, im Kreis Industrie. 
 
Hinweis: Bitte daran denken, 
die Spielausweise zu erneuern! 
Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-
stelle zurückzugeben. 

Neuhaus/Jahnke 
Strunk/Engbrink 

 
Kreis Dortmund ( 9 ) 
 

Auflösung einer JSG 
 

Die Jugendspielgemeinschaft 
( J S G )  B r e c h t e n / V i k t o r i a 
(109070) wird mit Abschluss der 
Spielsaison 2014/2015 aufgelöst. 
Der beteiligte Stammverein, TV 
Brechten (109007) beteiligt sich 

an einer neuen JSG (siehe Zulas-
sung), und der Stammverein 
ÖS G  V i k t o r i a  ( 1 0 9040 )
übernimmt wieder eigenständig 
seinen Spielbetrieb.  
 

Hinweis: Bitte daran denken, 
die Spielausweise zu erneuern! 
Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-

stelle zurückzugeben. 
Neuhaus/Jahnke/Sommer 

 
 
 
 
 

 

Qualifikation auf HV-Ebene 
 

Die Durchführungsbestimmungen 
zur Quali auf HV-Ebene stehen 

auf der Homepage unter Jugend 
  Spielbetrieb zum Download zur 

Verfügung. 
Korte 

 
 

 
Kreis Hellweg ( 7 ) 
 

Auflösung einer JSG 
 

Die Jugendspielgemeinschaft
(JSG) Massen-Königsborn 

(107045) wird mit Abschluss der 
Spielsaison 2014/ 2015 aufge-
löst. Der beteiligte Stammverein 

Königsborner SV (107013)
übernimmt wieder eigenständig 
seinen Spielbetrieb, der Stamm-
verein SG Massen (107013) be-

teiligt sich an einer neuen JSG 
(siehe Zulassung einer JSG). 
 

Hinweis: Bitte daran denken, 
die Spielausweise zu erneuern! 
Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-
stelle zurückzugeben. 

Neuhaus/Jahnke/Hubeny 
 

Zulassung einer JSG 
 

Die Zulassung einer Jugendspiel-

gemeinschaft ( mit dem gesam-

ten Jugendspielbetrieb) wird ab 
der Spielsaison 2015/2016 er-
teilt. Name der Jugendspielge-
meinschaft: JSG Unna-Massen 
(107050). An der Spielgemein-
schaft beteiligen sich die Stamm-

vereine, HSG Unna(107047) und 
SG Massen (107013). 
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Zulassung einer JSG 
 
Die Zulassung einer Jugendspiel-
gemeinschaft (mit den männli-

chen Altersklassen B, C, und D) 
wird ab der Spielsaison 
2015/2016 erteilt. Name der Ju-
gendspielgemeinschaft: JSG 
Brechten/Lünen (109072). An 
der Spielgemeinschaft beteiligen 
sich die Stammvereine, TV 

Brechten (109007) und Lüner SV
(HK Hellweg 107011). Die JSG 
nimmt in Abstimmung mit dem 
HK Hellweg am Spielbetrieb des 
HK Dortmund teil. 
 

Spielgemeinschaftsleiter: 
Sven Gensmüller,  
Im Löken 20,  
44339 Dortmund,  

Telefon:(p) 0231/2252863,  
Mobil: 0163/8248617,  
E-Mail: svengen@web.de 
 

Jugendwart: 
Björn Marquardt,  
Schulstr. 1 a,  
44534 Lünen,  
Telefon:(p) 02306/782469,  
Mobil: 0151/12183360,  

E-Mail: jugend@lsv-handball.net 
 

Hinweis: Bitte daran denken, 

die Spielausweise zu erneuern! 
Nicht mehr benötigte Spielaus-
weise sind der WHV-Geschäfts-
stelle zurückzugeben. 

Neuhaus/Jahnke  

Sommer/Hubeny 
 

Bezirk Nord 
 

 

Kreis Münster 
 
Amtliche Mitteilung zum 
Spielbetrieb 
 

Die Durchführungsbestimmung 
zu den überkreislichen Qualifika-
tionen 2015 in den Altersklassen  
A-Jugend, B-Jugend und  
C-Jugend (Stand 30.03.2015) 
wurden mit Wirkung vom 
08.04.2015 durch den Handball-

kreis Münster für amtlich erklärt.  
 
Die teilnehmenden Kreisvereine 
wurden mit der E-Mail vom 
08.04.2015 über die aktuelle 
Fassung durch den Handballkreis 

Münster informiert.  
 
Die o.g. Durchführungsbestim-
mung wurden auf der Homepage 
des Handballkreises Münster un-
ter handballkreis-muenster.de  
 Spielbetrieb veröffentlicht.  

Wesemann 
 
 
Haftmittelfreigabe 
 
Dem Handballkreis Münster wur-

de durch die Stadt Lengerich als 
Halleneigner der Sportstätte 
1310106640 schriftlich mitge-
teilt, dass der HSG Hohne/ Len-

gerich e.V. das Nutzen von Haft-
mitteln in o.g. Sportstätte erlaubt 
wurde. Entsprechende Hinweise 

zu der o.g. Halle wurden im SIS 
hinterlegt und sind zu beachten. 

Wesemann 

Bezirk Süd 
 

 

Kreis Lenne-Sieg 
 
Jugendausschuss 
 
Der Handballkreis Lenne-Sieg 

lädt zum "Kreisjugendtag" 
am Freitag, den 24.04.2015 
um 19:00 Uhr 
Gaststätte Kolpinghaus 
Kolpingstraße 14 
57462 Olpe ein. 

Jacobi 

 
 
Haftmittelfreigabe 
 
Dem TuS Fellinghausen wurde 
durch die Stadt Kreuztal die Ge-

nehmigung für die Benutzung 
von wasserlöslichen Haftmitteln 
in der Zweifach– und Dreifach-
halle Kreuztal für die Spiele der 
Senioren, der A-und der B-
Jugend erteilt.  
Voraussetzung für die Erteilung 

der Genehmigung ist, dass aus-
schließlich wasserlösliches Haft-
mittel verwendet wird. Weiter ist 
dafür Sorge zu tragen, dass die 
Gastmannschaft ebenfalls was-
serlösliches Haftmittel verwen-
det. Ggf. ist ein solches Haftmit-

tel durch den TuS Fellinghausen 
zur Verfügung zu stellen. Bei Zu-
widerhandlung erfolgt der sofor-

tige Widerruf der Genehmigung. 
Janson 

 


